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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Hans-Jürgen Kohl, Graf-Engelbert-Str. 
72, 40489 Düsseldorf, unter dem Aktenzeichen 
32-32.4.005119809/8 am 04.12.2009 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 04.12.2009 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 310, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 26.01.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 S i e g m u n d 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Constantin Maximilian Ingenfeld, 
Duisburger Str. 184, 45478 Mülheim an der 
Ruhr, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005119783/4 am 18.01.2010 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 18.01.2010 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 309, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 08.02.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 F r a n k e n h a u s e r 
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Öffentliche Zustellung eines  
Einstellungsbescheides 

 
Der an Imran Ali, zuletzt wohnhaft gewesen in 
45476 Mülheim an der Ruhr, Feldstr. 10, zuzu-
stellende Einstellungsbescheid (AZ: 
76033233950879) kann nicht zugestellt werden, 
da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbe-
kannt ist. 
 
Der Einstellungsbescheid wird hiermit nach § 15 
Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zuge-
stellt. 
Er kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der 
Ruhr, Sozialamt – Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Gebäude Sozialagentur Styrum, Kaiser-
Wilhelm-Str. 29, Zimmer 12, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 28.01.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 H e l l m a n n 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines  
Rückforderungsbescheides 

 
Der an Imran Ali, zuletzt wohnhaft gewesen in 
45476 Mülheim an der Ruhr, Feldstr. 10, zuzu-
stellende Rückforderungsbescheid (AZ: 
76033233950879) kann nicht zugestellt werden, 
da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbe-
kannt ist. 
 
Der Einstellungsbescheid wird hiermit nach § 15 
Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zuge-
stellt. 
Er kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der 
Ruhr, Sozialamt – Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Gebäude Sozialagentur Styrum, Kaiser-
Wilhelm-Str. 29, Zimmer 12, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 01.02.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 H e l l m a n n 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines  
Grundsteuerbescheides 

 
Der Grundsteuerbescheid für den Veranlagungs-
zeitraum 01.01. – 31.12.2010 vom 04.01.2010 
für die Steuerpflichtige Brigitte Scheer, Mühlen-
grund 18, 46325 Borken, konnte nicht zugestellt 
werden, da die Pflichtige unter dieser Anschrift 
nicht zu ermitteln ist. 
 
Der Bescheid wird deshalb hierdurch gem. § 1 
des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mir 
§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 
zugestellt. Der Bescheid kann von der Betroffe-
nen im Tengelmann-Gebäude, Eingang Kolo-
niestr. 6 in 45478 Mülheim an der Ruhr, Zentra-
les Finanzmanagement, Abt. Gemeindesteuern 
und Cashmanagement, Zimmer 2-1.017, einge-
sehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 03.02.2010 
  
 Die Oberbürgermeisterin 

I. A.  
 
T ö l l e 
 
 
Öffentliche Zustellung eines  

Hundesteuerbescheides 
 

Der Hundesteuerbescheid ab dem Veranlagungs-
zeitraum 01.01.2010 vom 11.12.2009 für den 
Steuerpflichtigen Thomas Danger, Düsseldorfer 
Str. 105, 45481 Mülheim an der Ruhr, konnte 
nicht zugestellt werden, da der Pflichtige unter 
dieser Anschrift nicht zu ermitteln ist. 
 
Der Bescheid wird deshalb hierdurch gem. § 1 
des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 
§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 
zugestellt. Der Bescheid kann von dem Betroffe-
nen im Tengelmann-Gebäude, Koloniestr. 6 in 
45478 Mülheim an der Ruhr, Zentrales Finanz-
management, Abt. Gemeindesteuern und Cash-
management, Zimmer 2-1.017, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 03.02.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 T ö l l e 
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Öffentliche Zustellung eines  
Hundesteuerbescheides 

 
Der Hundesteuerbescheid ab dem Veranlagungs-
zeitraum 01.01.2010 vom 22.12.2009 für die 
Steuerpflichtige Sefika Celebi, Aktienstr. 143 a, 
45473 Mülheim an der Ruhr, konnte nicht zuge-
stellt werden, da die Pflichtige unter dieser An-
schrift nicht zu ermitteln ist. 
 
Der Bescheid wird deshalb hierdurch gem. § 1 
des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 
§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 
zugestellt. Der Bescheid kann von der Betroffe-
nen im Tengelmann-Gebäude, Koloniestr. 6 in 
45478 Mülheim an der Ruhr, Zentrales Finanz-
management, Abt. Gemeindesteuern und Cash-
management, Zimmer 2-1.017, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 03.02.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 T ö l l e 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines  
Hundesteuerbescheides 

 
Der Hundesteuerbescheid ab dem Veranlagungs-
zeitraum 01.01.2010 vom 22.12.2009 für die 
Steuerpflichtigen Doris und Karl Barrach, Jäger-
str. 12, 45476 Mülheim an der Ruhr, konnte nicht 
zugestellt werden, da die Pflichtigen unter dieser 
Anschrift nicht zu ermitteln sind. 
 
Der Bescheid wird deshalb hierdurch gem. § 1 
des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 
§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 
zugestellt. Der Bescheid kann von den Betroffe-
nen im Tengelmann-Gebäude, Koloniestr. 6 in 
45478 Mülheim an der Ruhr, Zentrales Finanz-
management, Abt. Gemeindesteuern und Cash-
management, Zimmer 2-1.017, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 03.02.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 T ö l l e 
 
 
 

Bekanntmachung des ImmobilenService  
der Stadt Mülheim an der Ruhr 

Änderung der Unterschriftsbefugnisse 
 

Zur Regelung des Betriebsablaufs in der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung "ImmobilienService 
der Stadt Mülheim an der Ruhr" ergeben sich im 
Rahmen der Unterschriftsbefugnisse folgende 
Änderungen: 
 
Die Befugnis zur Erstellung von Kassenanweisun-
gen und Erteilung von Aufträgen  im Rahmen der 
laufenden Betriebsführung bis zum Betrage von 
50.000 € in Eigenverantwortung wird erteilt: 

- Herrn Frank Mayer 
- Frau Sabine Stausberg 

 
Die Befugnis zur Erstellung von Kassenanweisun-
gen und Erteilung von Aufträgen  im Rahmen der 
laufenden Betriebsführung bis zum Betrage von 
10.000 € in Eigenverantwortung wird erteilt: 

- Herrn Klaus Heer 
- Herrn  Werner Sommer 

 
Die Befugnis zur Erstellung von Kassenanweisun-
gen und Erteilung von Aufträgen  im Rahmen der 
laufenden Betriebsführung bis zum Betrage von 
5.000 € in Eigenverantwortung wird erteilt: 

- Herrn Cemil Demircan 
 

Mülheim an der Ruhr, den 02.02.2010 
 
 ImmobilienService  

 der Stadt Mülheim an der Ruhr 
 
 B u c h w a l d 
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Öffentliche Sitzungen des Rates der Stadt, seiner 
Ausschüsse und der Bezirksvertretungen vom 

01.03.2010 bis 31.03.2010 
 

01.03.2010 Bezirksvertretung 2, Gemeindehaus 
der Markuskirchengemeinde, Knap-
penweg 28 
16:00 Uhr 

02.03.2010 Bezirksvertretung 3, Volkshochschu-
le, Bergstr. 1-3, Schulungsraum D 2 
16:00 Uhr 

04.03.2009 Hauptausschuss, Volkshochschule, 
Bergstr. 1-3, Schulungsraum D 2 
16:00 Uhr 

05.03.2010 Integrationsrat, Volkshochschule, 
Bergstr. 1-3, Schulungsraum D 2 
15:00 Uhr 

08.03.2010 Betriebsausschuss ImmobilienServi-
ce, Volkshochschule, Bergstr. 1-3, 
Schulungsraum D 2 
16:00 Uhr 

08.03.2010 Finanzausschuss, Volkshochschule, 
Bergstr. 1-3, Schulungsraum D 2 
17:00 Uhr 

09.03.2009 Planungsausschuss, Volkshochschu-
le, Bergstr. 1-3, Schulungsraum D 2 
16:00 Uhr 

11.03.2010 Rat der Stadt, Stadthalle (Festsaal, 
Foyer) 
16:00 Uhr 

12.03.2009 Jugendstadtrat, Volkshochschule, 
Bergstr. 1-3, Schulungsraum D 2 
15:00 Uhr 

Informationen zu Sitzungsterminen und Sit-
zungsorten können zudem der örtlichen Presse 
und der Internetseite der Stadt Mülheim an der 
Ruhr (www.muelheim-ruhr.de) entnommen wer-
den.  
 
Tagesordnungen und Zuhörerkarten für die Sit-
zungen sind beim Amt für Ratsangelegenheiten 
und Bürgerinformation, Leineweberstr. 18-20 (im 
Gebäude Dresdner Bank), 3. Etage, Zimmer 
3.04, Telefon 455 – 1600 erhältlich (je Person 
max. zwei Zuhörerkarten). Die Zuhörerkarten 
müssen spätestens 15 Minuten vor Beginn der 
Sitzung abgeholt worden sein. Karten, die bis 
zum Beginn der Sitzung nicht abgeholt wurden, 
werden wieder zur Ausgabe freigegeben.  
 
Zuhörerkarten für die Sitzung des Rates der 
Stadt, die bis zum Tag vor der Sitzung nicht ab-
geholt wurden, sind am Tag der Sitzung beim 
Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinforma-
tion, Leineweberstr. 18-20 (im Gebäude Dresd-
ner Bank), 3. Etage, Zimmer 3.04 abzuholen. 
 
 

Etwaige Änderungen bzw. Ergänzungen von Te-
minen und Sitzungsorten bleiben vorbehalten. 
Als Tagesordnungspunkt 1 der öffentlichen Sit-
zungen finden 30-minütige Einwohner- und Bür-
gerfragestunden statt. Hierfür gelten die Verfah-
rensregeln des § 7 der Geschäftsordnung für den 
Rat der Stadt entsprechend. Auszugsweise wird 
auf Folgendes hingewiesen: 
 
- Es dürfen zwei kurze Fragen und eine Zu-

satzfrage gestellt werden. 
- Die Fragen müssen sich auf Angelegenhei-

ten der Stadt bzw. des Stadtbezirkes be-
ziehen und dürfen keine Feststellungen, 
Wertungen, oder Unterstellungen enthal-
ten.  

- Die Fragen müssen mindestens 10 Tage 
vor der Sitzung bei der Stadtverwaltung, 
Amt für Ratsangelegenheiten und Bürger-
information, z. H. Frau Hagen-Betting Lei-
neweberstr. 18-20 (im Gebäude Dresdner 
Bank), 1. Etage, Zimmer 1.02, schriftlich 
eingereicht werden.  

 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 04.02.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 

I. A. 
 
H a g e n – B e t t i n g 
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W i d m u n g s v e r f ü g u n g 

 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein -Westfalen (StrWG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028, 1996 S. 81, S. 141, S. 216, S. 355); zu-
letzt geändert durch das Erste Gesetz zum Bürokratieabbau (Bürokratieabbaugesetz I) vom 13.03.2007 
(GV. NRW. S. 133), wird die „Otto-Hue-Straße“ in der im zugehörigen Widmungsplan schraffiert ge-
kennzeichneten Erstreckung mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen Anliegerverkehr (Fahrzeug- und 
Fußgängerverkehr) gewidmet. 
 
     Straßengruppe:  Gemeindestraße 
     Straßenuntergruppe: Anliegerstraße 
 
Die Straßenfläche hat die Katasterbezeichnung: Gemarkung Mülheim, Flur 33, Flurstücke 342 (Teilfläche), 
364 (Teilfläche), 363, 297, 295.  
 
Gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ers-
ten Teiles des Gesetzes vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 498) gilt die vorstehende Widmungsverfügung an 
dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. 
 
Der Widmungsplan ist Bestandteil der Widmungsverfügung. 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist gegen die Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. Die Klage ist beim 
Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Sollte die Klagefrist durch das Verschulden einer 
bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde deren Verschulden der/dem Klageerhebenden zuge-
rechnet. 
Hinweis 
Falls die Klage schriftlich erhoben wird, empfiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen. 
Die Begründung der Widmungsverfügung kann im hiesigen Technischen Rathaus, Amt für Verkehrswesen 
und Tiefbau, Hans-Böckler-Platz 5, Zimmer 10.21, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 02.02.2010 
  
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K e r l i s c h 
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